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Zusammenfassung 

 

Der vorliegende Beitrag untersucht die neusten Entwicklungen in der polnischen Ar-

beitsgesetzgebung aus der Perspektive der laufenden Debatte über die aktivierende Arbeits-

marktpolitik. Es wird der Frage nachgegangen, ob Polen dem internationalen Trend zu Work-

fare-Strategien in der Arbeitsmarktpolitik folgt. Zunächst wird ein historischer Überblick über 

den Auf- und Ausbauprozess der arbeitsmarktpolitischen Institutionen und Instrumente nach 

der Wende 1989 geliefert. Danach wird untersucht, inwieweit das letzte Gesetz über Beschäf-

tigungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen von 2004 die Erfahrungen von Polens Nach-

barländern in der Aktivierung der Arbeitslosen berücksichtigt. Es werden die neuen Instru-

mente dargestellt, die einerseits fördernde, andererseits fordernde Elemente beinhalten. Ab-

schließend folgt eine kritische Einschätzung der bestehenden Defizite in der polnischen Ar-

beitsmarktpolitik.  

 

 

Abstract 

 

This paper presents the recent developments in the Polish labour legislation from the 

perspective of the ongoing debate about activating labour market policy. The main question to 

discuss is whether Poland follows the international trend to workfare strategies in her labour 

market policy. First, a historical background of the process of establishing and extending the 

labour market institutions and instruments after year 1989 will be provided. Furthermore, it 

will be investigated to what extent the experiences of Poland‘s neighbouring countries in acti-

vating the unemployed population are considered by the latest Act of Employment Assistance 

and Labour Market Institutions from year 2004. Subsequently, the paper presents the new 

activating and supporting instruments. Finally, a critical analysis regarding deficits that still 

exist in the Polish labour market policy will be provided. 
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Einführung 

Seit Mitte der 90er Jahre haben zahlreiche europäische Länder unter den charakteristi-
schen politischen Parolen - „Welfare to Work“ in Großbritannien, „Work, Work, Work“ in 
den Niederlanden, „Active Line“ in Dänemark und schließlich „Fördern und Fordern“ in 
Deutschland - die Maßnahmen der passiven und aktiven Arbeitsmarkpolitik grundlegend re-
formiert. Es kam zur gleichzeitigen Erhöhung des Arbeitszwanges mit der Förderung der Be-
schäftigungsfähigkeit (Dingeldey 2007: 189). Der Bezug von Lohnersatzleistungen wurde 
verstärkt an die intensive Arbeitssuche, Aufnahme einer angebotenen Beschäftigung oder die 
Teilnahme an Reintegrationsprogrammen geknüpft. Einer beträchtlichen Begrenzung unterla-
gen die Höhe des Arbeitslosengeldes und die Bezugsdauer. Es sind zahlreiche Modifizierun-
gen in der Arbeitsverwaltung durchgeführt worden. Diese zielten auf die Steigerung der Effi-
zienz bei der Arbeitsvermittlung ab (Dezentralisierung der Arbeitsverwaltung, Zuwachs der 
Rolle von Kommunalverwaltung und freien Trägern bei arbeitsmarktpolitischen Dienstleis-
tungen). Viel mehr Aufmerksamkeit wurde der Bildung als einem Instrument zur Investition 
in das Humankapital und die Entwicklung einer Wissensgesellschaft geschenkt. Es wurden 
flexible Beschäftigungsformen ausgebaut, was vor allem der Bekämpfung von Arbeitslosig-
keit im Niedriglohnbereich dienen sollte. Unterschiedliche Reformelemente zielten auch auf 
eine verbesserte Arbeitsmarktintegration älterer Arbeitnehmerinnen ab. 

Die vorliegende Arbeit analysiert polnische Arbeitsmarktpolitik im internationalen Kon-
text. Es wird der Frage nachgegangen, welche Instrumente, Maßnahmen und Programme, die 
für aktivierende Arbeitsmarktpolitik charakteristisch sind, vom Gesetzgeber im polnischen 
Rechtssystem verankert wurden. Es wird die Meinung vertreten, dass in der polnischen Ar-
beitsmarktpolitik sich ebenfalls wie in den anderen europäischen Ländern allmählich die Ten-
denz zur Aktivierung der Arbeitslosen abzeichnet. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die 
Darstellung der Balance zwischen den passiven und aktiven Maßnahmen der Arbeitsmarktpo-
litik in Polen nach der Wende 1989. Es werden die Institutionen und das Instrumentarium der 
polnischen Arbeitsmarktpolitik und ihre Veränderungen in der Dekade der 90er Jahre skiz-
ziert. Danach folgen die Darstellung und die Einschätzung der Wirksamkeit der mit dem letz-
ten Gesetz über Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen eingeführten neuen 
Instrumente. Das neue Gesetz hat den Rahmen für die Verbesserung der Qualität der arbeits-
marktpolitischen Dienstleistungen in Polen geschaffen. Abschließend folgt die Diskussion 
über die immer noch bestehenden Defizite in der polnischen Arbeitsmarktpolitik.  
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1 Etablierung und Evolution der Arbeitsmarktpolitik in Polen nach 1989 

 

Der institutionell-rechtliche Rahmen der modernen Arbeitsmarktpolitik in Polen wurde 
erstmals nach 1989 geschaffen. Es wurden vier Gesetze zur Arbeitsmarktpolitik beschlossen 
(mit zahlreichen Novellierungen), die die Regeln des Funktionierens der neuen Institutionen 
und Programme zur Arbeitslosigkeitsbekämpfung festgesetzt haben: Beschäftigungsgesetz 
von 1989,1 das Gesetz über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit von 1991,2 das Gesetz über 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeitsbekämpfung von 19943 und das Gesetz über Beschäfti-
gungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen von 2004.4 

Die Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik in der untersuchten Periode (1989-2007) lässt 
sich in drei Phasen unterteilen: 

- 1989-1993 – die Regierung hat kaum Augenmerk auf die Situation am Arbeits-

markt gelegt und sich auf die Implementierung des so genannten Balcerowicz Plan 

konzentriert, der auf die Rationalisierung der Beschäftigung in den staatlichen Un-

ternehmen abzielte;5 zugleich war für diese Etappe die Konzentration auf die Eta-

blierung des institutionellen Rahmens der Arbeitsmarktpolitik und des Systems der 

Transferleistungen für Arbeitslose charakteristisch;  

- 1994-2002 – der Schwerpunkt der Maßnahmen ist vom Aufbau der Institutionen 

auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verschoben worden, was in der Begren-

zung der passiven zugunsten der aktiven Maßnahmen erfolgte; parallel vertiefte 

sich die  Dezentralisierung und Privatisierung der arbeitsmarktpolitischen Dienst-

leistungen. 

                                                 

1 Ustawa z dnia 29.12.1989 r. o zatrudnieniu (1989), In: Dziennik Ustaw, nr 75, poz. 446. 
2 Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (1991), In: Dziennik Ustaw, nr 106, poz. 457. 
3 Ustawa z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (1995), In: Dziennik Ustaw, nr 1, 
poz. 1. 
4 Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2004), In: Dziennik Ustaw, nr 
99, poz. 1001. 
5 Balcerowicz Plan war ein Programm zur Systemtransformation der polnischen Wirtschaft, dessen Autor der 
damalige Finanzminister und spätere Zentralbankchef Prof. Leszek Balcerowicz war. In diesem Dokument wur-
de dem Arbeitsmarkt kaum Platz gewidmet. Die Autoren dieses Programms haben damit gerechnet, dass die 
Massenarbeitslosigkeit ein Nebenresultat der Einführung notwendiger marktorientierter Reformen wird. 
Zugleich haben sie aber angenommen, dass die Massenarbeitslosigkeit eine Übergangserscheinung wird und die 
Arbeitsnachfrage parallel mit der Verbesserung der Wirtschaftssituation wachsen wird (Kaźmierczak/Rymsza 
2005: 2-3). 
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- nach 2003 – es wurden die Reformen eingeführt, die Gemeinsamkeiten mit der ak-

tivierenden Politiklinie aufweisen6 (Kryńska 2004: 13-38). 

Die zwei ersten Perioden fielen auf Mitterechtsregierungen, die aus der „Solidarität“-
Bewegung abstammten. Es wurden in dieser Zeit viele Reformen im sozialen Bereich durch-
geführt. Es war auch die Zeit, in der die Arbeitslosigkeit rapide angewachsen ist. Eine Aus-
nahme stellen die Jahre 1993-1997 dar, als sich die Postkommunisten an der Regierung be-
fanden und sich zugleich die Wirtschaftskonjunktur deutlich verbesserte. Damit lässt sich 
vielleicht erklären, dass diese Regierung kaum Risiko angegangen ist, weitere tiefgreifende 
strukturelle Veränderungen in der sozialen Sphäre vorzunehmen. Die Regierungszeit der Lin-
ken Mitte der 90er Jahre gilt deutlich als eine Phase der Stabilisierung im Bereich der Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik. Aber wiederum der zweiten Amtsperiode dieser politischen 
Formation verdankt Polen die dritte Reformwelle der sozialen Sphäre und somit der Arbeits-
marktpolitik. Die bisher eher pragmatisch in diesem Politikfeld agierende linke Regierung hat 
seit der Regierungsübernahme im Jahre 2001 einige sozialpolitische Reformen initiiert, die 
sich überwiegend mit dem Polens Beitritt in die EU erklären lassen (Rymsza 2004: 241-254, 
Rymsza 2005: 19). 

Aus der Analyse der beschlossenen Gesetze ergibt sich, dass es in Polen allmählich zu ei-
ner rückläufigen Entwicklung der passiven zugunsten der aktiven Programme zur Arbeitslo-
senförderung gekommen ist. Das erste Gesetz zur Arbeitsmarktpolitik – das Beschäftigungs-
gesetz von 1989 – konzentrierte sich vor allem auf die den sozialen Schutz gewährenden 
Maßnahmen und hat nur wenige Instrumente zur aktiven Arbeitslosigkeitsbekämpfung einge-
führt z.B.: Weiterbildungsmaßnahmen, Interventionsarbeiten7, Beschäftigungshilfen für Un-
ternehmen und Existenzgründungsdarlehen. Der Gesetzgeber hat dort die Definition der Ar-
beitslosigkeit bestimmt und die Institutionen zur Realisierung der Arbeitsmarktpolitik benannt 
(Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, Woiwodschafts- und Ortsarbeitsämter, Beschäfti-
gungsräte als beratende Gremien). Es wurde auch ein Arbeitsfonds als Institution zur Finan-
zierung der Arbeitsmarktpolitik geschaffen. Das System der Transferleistungen für Arbeitslo-
se wurde durch Kriterien dominiert, die auf dem Einkommensschutz basierten. Arbeitslose 
bekamen je nach der Bezugsdauer (die unbegrenzt war) 70% bis 40% des letzten Verdienstes. 
Diese Lösung war ein Ergebnis der politischen Befürchtungen vor Eskalation des Arbeitslo-
sigkeitsproblems. Laut Gesetz haben alle arbeitswilligen Erwerbslosen Rechtsanspruch auf 
Arbeitslosengeld bekommen. Arbeitlose ohne vorangegangenes Arbeitsverhältnis erhielten 
das Arbeitslosengeld in Höhe des Mindestlohnes, bei Schulabgängern variierte die Höhe der 

                                                 

6 In den Jahren 2003-2004 wurden 4 Gesetze verabschiedet, die aktivierende Programme beinhalten: das Gesetz 
vom 24. April 2003 über gemeinnützige Tätigkeit und Volontariat (DzU 2003, nr 96, poz. 873), das Gesetz vom 
13. Juni 2003 über soziale Beschäftigung (DzU 2003, nr 122, poz. 1143), das Gesetz vom 12. März 2004 zur 
Sozialhilfe (DzU 2004, nr 64, poz. 593) und das Gesetz vom 20. April 2004 über Beschäftigungsförderung und 
Arbeitsmarktinstitutionen (DzU 2004, nr 99, poz.1001).  
7 Interventionsarbeiten und öffentliche Arbeiten (siehe s. 8) sind ähnliche Instrumente wie Strukturanpassungs- 
und  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Deutschland. 
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Leistungen je nach dem Bildungsgrad und der Bezugsdauer zwischen 200% und 100% des 
Mindestlohnes. Das so konstruierte System der Transferleistungen hat einen Fehlanreiz verur-
sacht: es motivierte die Menschen, sich arbeitslos zu melden und das Arbeitslosengeld zu be-
ziehen. Sogar die bisher auf dem Arbeitsmarkt inaktiven Personen (Hausfrauen, sich zu Hause 
um Kinder kümmernde Mütter) haben sich massiv erwerbslos gemeldet. Nach einem halben 
Jahr wurde die Großzügigkeit des Gesetzgebers durch eine entsprechende Novellierung deut-
lich vermindert. Dabei wurde die Anwartschaftszeit eingeführt, was den Kreis der zum Ar-
beitslosengeldbezug berechtigten Personen heruntergesetzt hat.  

In der ersten Phase der Systemtransformation hatte die Gewerkschaft „Solidarität“ einen 
bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung des Regelwerks für den Bezug von Transferleistun-
gen. Sie hat überwiegend die Richtung der marktwirtschaftlichen Reformen akzeptiert, hat 
aber dafür den Ausbau des sozialen Schutzes für Beschäftigte und Arbeitslose verlangt. Nach 
Meinung von Prof. Rymsza ist es berechtigt, über die Existenz eines liberal-sozialen Paktes in 
dieser Zeit zu sprechen. Das Verlieren der Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt sollte durch den 
leichteren Zugang zu Sozialleistungen kompensiert werden. Das wiederum sollte eine Garan-
tie der gesellschaftlichen Unterstützung für die weiteren Reformen schaffen. Diese Politik 
kann man als polnische Version der Flexicurity aus der Zeit der Schocktherapie bezeichnen. 
Insoweit hat das Arbeitslosengeld in seiner ersten Gestalt auf keinen Fall eine aktivierende 
Rolle gespielt (Rymsza 2005: 20). 

Anfang 90er Jahre versuchten die polnischen Behörden, das Problem der hohen Arbeits-
losigkeit vor allem mittels Reduktion des Angebots an Arbeitskräften zu lösen. Man ermög-
lichte den älteren Arbeitnehmern aus den in Konkurs gehenden staatlichen Unternehmen, frü-
her in Rente zu gehen. Es war ein Element der Transformationsstrategie, die darauf abzielte, 
die schwächsten Gesellschaftsschichten vor den Konsequenzen der wirtschaftlichen Reformen 
zu schützen. Es sind auch die Regelungen zum Erhalt einer Invalidenrente deutlich verein-
facht worden. In den Jahren 1989-1992 wuchs die Zahl der Rentner um fast 2 Millionen Per-
sonen (12%). Im Jahre 1991 betrugen die bewilligten Ersteinträge fast 50% (Golinowska 
2000: 110-111). Das normale Verhältnis zwischen den Beschäftigten und den arbeitsunfähi-
gen Personen wurde somit zerstört.8  

Im nächsten Gesetz über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit von 1991 wurde der berufli-
chen Aktivierung der Arbeitslosen mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Der Katalog der aktiven 
Instrumente der Arbeitsmarktpolitik wurde um öffentliche Arbeiten erweitert. Die Betriebe 
wurden dazu verpflichtet, die Arbeitsämter über alle freien Arbeits- und Lehrstellen zu infor-
mieren. Zugleich wurden die Kriterien für Arbeitslosengeldbezug weiter verschärft. Die Be-
zugsdauer wurde auf 12 Monate begrenzt (für ältere Arbeitslose mit der Möglichkeit der Ver-
längerung bis zu 18 Monaten oder sogar bis zum Renteneintrittsalter). Ende 1991 wurde auch 

                                                 

8 1990 gab es 6.9 Millionen Rentner, 1991 – 7.9 Millionen, 1995 – 9 Millionen, 2000 – 9.4 Millionen. (Szylko-
Skoczny 2004: 150)  
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eine dreimonatige Karenzzeit für Schulabgänger eingeführt, um diese Gruppe der Arbeitslo-
sen für aktive Arbeitssuche stärker zu motivieren.  Mit der Novellierung des Gesetzes von 
1992 wurde das komplizierte System der Berechnung des Arbeitslosengeldes durch eine ein-
heitliche Formel ersetzt. Während der ganzen Bezugsdauer erhalten alle Erwerbslosen die 
Leistungen in Höhe von 36% des Durchschnittslohnes. Die Einführung einer vom vorherigen 
Einkommen unabhängigen Arbeitslosenunterstützung auf einem niedrigen Niveau bildete 
einen deutlichen Bruch mit dem bisher relativ großzügigen System der sozialen Absicherung. 
Somit glich sich Polen schon 4 Jahre nach der Einleitung der Marktreformen dem liberalen 
„angelsächsischen“ Modell an.  

1993 etablierten sich die Arbeitsmarktinstitutionen. Um mehr als das Zweifache wuchsen 
auch die Mittel für die aktiven Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik. Diese aber waren immer 
noch relativ niedrig und machten nur 11% aller Ausgaben aus dem Arbeitsfonds aus. Außer-
dem zeigten selbst die Arbeitslosen kaum Interesse an den Aktivierungsmaßnahmen. In dieser 
Zeit zeichnete sie das niedrige Ausbildungsniveau und die zurückhaltende Einstellung zu 
Weiterbildungsmöglichkeiten aus. Sie haben das Arbeitslosengeld bezogen und passiv auf ein 
Arbeitsangebot eines staatlichen Unternehmens gewartet. Das war das Erbe aus der Sozialis-
mus-Epoche, wo ein „Arbeitnehmer-Markt“ statt eines „Arbeitgeber-Marktes“ herrschte. Die-
se Eigenschaften der Arbeitslosigkeit aus den ersten Jahren der dritten Republik legitimierten 
die Veränderungen im System des Arbeitslosengeldes von einer lohnbezogenen Leistung auf 
eine Pauschaltransferleistung (Golinowska 2000: 112).  

Mit dem dritten Gesetz über Beschäftigung und Arbeitslosigkeitsbekämpfung von 1994 
wurde die Möglichkeit für Arbeitslose eingeführt, das Arbeitslosengeld mit dem Einkommen 
aus legaler Beschäftigung zu kombinieren. Das Einkommen, das der Arbeitslose erworben 
hatte, durfte aber nicht die Hälfte des Mindestlohnes überschreiten. Ende 1996 wurde diese 
Möglichkeit aufgehoben. Diese Entscheidung ging gegen den europäischen Trend zur Ver-
knüpfung der Transferleistungen mit dem Einkommen aus der Teilzeitarbeit. Die Internatio-
nale Arbeitsorganisation in Genf empfahl, solche Lösungen auszubreiten, um den Arbeitslo-
sen die Anreize zur Aufnahme der Teilzeitbeschäftigung zu bieten (Kabaj 2000: 85). Parallel 
zur Beschließung des dritten Gesetzes wurde eine restriktivere Ausgestaltung des Vorruhe-
standes eingeführt, um den Rückzug vom Arbeitsmarkt für die älteren Beschäftigten weniger 
attraktiv zu machen. Es wurde betont, dass die Frührenten teurer als die Transferleistungen 
sind. Das war die These, die von Vertretern der Weltbank forciert wurde. Unter dem Einfluss 
dieser Kritik hatten die polnischen Behörden spezielles „Rentengeld“ für ältere Arbeitslose 
eingeführt, das 52% des Durchschnittlohnes betrug und bis zum Renteneintrittsalter ausge-
zahlt wurde (in speziellen Fällen könnte auf 75% des letzten Verdienstes angehoben werden). 
1997 wurden die Leistungen durch Frühverrentungsgeld und -leistungen ersetzt (siehe Tabel-
le: 1). Auf diese Weise versuchte die Regierung, den Unruhen bei der Restrukturierung der 
alten Wirtschaftszweige vorzubeugen (Boni 2004: 56-57). Statt von der Sozialversicherungs-
anstalt wurden diese Leistungen vom Arbeitsfonds ausgezahlt, was zu finanziellen Problemen 
dieser Institution führte. Die für diesen Zweck vom Staatshaushalt zugesagten Zuschüsse wa-
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ren unzureichend. Als Endeffekt dieser deaktivierenden Anreize sank in den Jahren 1997 – 
2003 die Beschäftigungsquote von 58,9% auf 51,2% (bei den älteren Erwerbstätigen von 
33,9% auf 26,9%). Bis heute gehört Polen mit dem Wert von 54,5% zu den Ländern mit den 
niedrigsten Beschäftigungsquoten in der EU (Eurostat 2006a, b). 

In den Jahren 1995-1996 kam es zur weiteren Verschärfung der Berechtigungskriterien für 
den Bezug der Arbeitslosenunterstützung. Es wurden auch die Zumutbarkeitsvorschriften 
strikter gefasst. Dieser restriktive Kurs wurde paradoxerweise durch die linke Regierung ein-
geleitet. In der öffentlichen Diskussion über die soziale Absicherung von Arbeitslosen waren 
liberale Positionen seit dem Beginn der marktwirtschaftlichen Reformen stark präsent. Letzt-
endlich haben sie ihre Widerspiegelung in der Gesetzgebung gefunden. Eine weitere Erklä-
rung für die mehr sanktionsorientierte Politiklinie seitens der Regierung gegenüber den Ar-
beitslosen bildete der Wunsch nach der Kostensenkung. Sowohl für die postkommunistische 
Regierung als auch für ihre post-„solidarischen“ Nachfolger aus den Jahren 1997-2001 war 
eine permanente Suche nach Einsparungsmöglichkeiten im Sozialhaushalt charakteristisch 
(Krzywdzinski 2008:157, 177). 

Somit verlor der Arbeitslose schon nach einer 2. Ablehnung eines Arbeitsangebotes (da-
vor waren es 3) den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Dabei mussten die angebotenen Stellen 
nicht den Qualifikationen des Arbeitslosen entsprechen (Golinowska 2000: 113-114). Die 
Anwartschaftszeit wurde auf 365 Tage während der letzten 18 Monate heraufgesetzt. Zusätz-
lich wurde das erforderliche Einkommen während dieser Zeit auf den Mindestlohn festgesetzt 
(bis dahin reichte es, wenn der Arbeitslose eine Vergütung in Höhe der Hälfte des Mindest-
lohnes bekam). Der Katalog der Restriktionen wurde noch um die Einführung einer Karenz-
zeit von 7 Tagen bereichert. Bis dahin erhielten die Arbeitslosen das Arbeitslosengeld schon 
ab dem ersten Tag der Anmeldung beim Arbeitsamt. Ende 1995 wurden auch die Regelungen 
für Schulabgänger ohne vorangegangene Arbeitstätigkeit verschärft. Sie haben das Recht auf 
Arbeitslosengeld verloren. Hinter dieser Entscheidung verbarg sich die Argumentation, dass 
bisherige Regelungen sich demotivierend auf junge Leute auswirkten. Dementsprechend wur-
de ein Stipendium in Höhe von ¼ des Arbeitslosengeldes eingeführt, das als „Prämie für Ak-
tivität auf dem Arbeitsmarkt“ bezeichnet werden konnte. Es wurde nur unter der Bedingung 
einer Teilnahme an einer Weiterbildung oder an einem Praktikum oder auch beim Fortsetzen 
einer schulischen Ausbildung ausgezahlt. 

Ende 1996 wurde auch die Regelung zur Bestimmung der Höhe vom Arbeitslosengeld 
erneut verändert. Ab diesem Zeitpunkt war die Dauer des früheren Arbeitsverhältnisses ent-
scheidend über die Leistungshöhe (bis zu 5 Jahren - 80% des Basissatzes,  über  20  Jahre  -  
120%)  (Golinowska 2000: 115).  
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Tabelle 1:  Veränderungen im System der Transferleistungen für Arbeitslose 
Jahr Karenzzeit/ 

Anwartschafts- 
Zeit/Vereinbarung 
der Beschäftigung 
mit dem Arbeitslo-
senstatus 

Arbeitsbereitschaft Höhe des Arbeitslosengeldes Dauer der Leistung Katalog der aktiven Instrumente 

1989   7 Tage Karenzzeit/ 
keine 
Anwartschaftszeit. 

Verlust des Anspruchs auf 
Arbeitslosengeld in fol-
genden Fallen: 
- Nichterscheinen zu 
einem vereinbarten Ter-
min beim Arbeitsamt 
- Verweigerung der Teil-
nahme an öffentlichen 
Arbeiten 
Sperrzeit von 30 Tagen im 
Falle einer Ablehnung von 
2 Arbeits- oder Umschu-
lungsangeboten. 

Im allgemeinen: 
- 70% des letzten Verdienstes  
- nach 3 Monaten  50 %  
- nach 9 Monaten  40 % (aber nicht 
weniger  
als der offizielle Mindestlohn) 
Schulabgänger: 
- bis zu 3 Monaten: 150% bis 200% 
des Mindestlohnes (je nach  
dem Bildungsgrad)  
- nach 9 Monaten:100% 
Arbeitlose ohne vorangegangenes 
Arbeitsverhältnis:  
- in Höhe des Mindestlohnes. 

unbegrenzt Weiterbildungsmaßnahmen  (maximal 6 
Monate lang), (Weiterbildungsgeld), 
Interventionsarbeiten, Beschäftigungshilfen 
für Unternehmen (Zuschüsse für Arbeits-
platzausstattung, Lohnzuschüsse)   Existenz-
gründungsdarlehen. 

1990  Keine Karenzzeit/ 
Anwartschaftszeit: 
180 Tage  
Beschäftigung  
innerhalb des 
letzten Jahres. 

wie 1989 Im allgemeinen wie 1989 
Schulabgänger: 
- bis zu 6 Monaten: 110% bis 125% 
des Mindestlohnes (je nach dem 
Bildungsgrad)  
- nach 6 Monaten: 95%.  

unbegrenzt wie 1989 

1991  Karenzzeit:3 Mo-
nate  
für die Schulab-
gänger, für sonsti-
ge keine Karren-
zeit 
Anwartschafts- 
zeit :180 Tage  
Beschäftigung  
innerhalb eines 
Jahres. 

Aussetzung des Arbeitslo-
sengeldes für 90 Tage in 
folgenden Fallen: 
-  Nichterscheinen zu 
einem vereinbarten Ter-
min beim Arbeitsamt 
- Ablehnung von höchs-
tens 2 Arbeits- oder Um-
schulungsangeboten oder  
Verweigerung der Teil-
nahme an öffentlichen 
Arbeiten 
- Niederlegen der Arbeit 
ohne Kündigung. 

Im allgemeinen: 
- 70% des letzten Verdienstes  
- nach 3 Monaten  50 %  
- nach 9 Monaten  40 % (aber nicht 
weniger als 33% des Durchschnitt-
lohnes in der Volkswirtschaft)  
Schulabgänger: 
- 33% des Durchschnittlohnes in der 
Volkswirtschaft 
Über 55-jährige Frauen und 60-
jährige Männer, die zum Erwerb 
einer Rente erforderliche minima-
le Beschäftigungsdauer besitzen: 
- 75% des letzten Verdienstes. 

- Im allgemeinen: 12 Monate lang 
- Verlängerter Arbeitslosengeldbezug um Mutter-
schaftszeit für arbeitslose Mütter 
- Arbeitslose nach 30 (Männer) bzw. 25 (Frauen) 
Berufsjahren: 18 Monate lang  
-  Arbeitslose nach 35 (Männer) bzw. 30 (Frauen) 
Berufsjahren, Arbeitslose nach 30 (Männer) bzw. 
25 (Frauen) Berufsjahren, die 15 Jahre lang wäh-
rend des ganzen Berufslebens unter besonderen 
Arbeitsbedingungen gearbeitet haben, Personen im 
Vorruhestand (bis 2 Jahren vor der Pension), 
Personen im Alter von 60 (Männer) bzw. 55 
(Frauen) Jahren, die zum Erwerb einer Rente 
erforderliche Mindestbeschäftigungszeit  besitzen 
und ein Arbeitslosengeld in Höhe von 75% des 
letzten Verdienstes erhalten: bis zum Rentenein-
trittsalter. 

wie 1989  
zusätzlich:  
Öffentliche Arbeiten (maximal 12 Monate 
lang). 
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1992  wie 1991 wie 1991 Einführung eines einheitlichen 
Arbeitslosengeldes in Höhe von 
36% des Durchschnittlohnes wäh-
rend der ganzen Bezugsdauer, für 
Jugendliche 12% des Durch-
schnittlohnes, Ausnahme: ältere 
Arbeitslose – Regelungen wie 1991. 

wie 1991 wie 1991 

1994  wie 1991, außerdem: 
Einführung der Mög-
lichkeit von Verein-
barung einer Teilzeit-
arbeit mit dem Ar-
beitslosenstatus. Die 
erhaltene Vergütung 
darf aber die Hälfte 
des Mindestlohnes 
nicht übersteigen. 

Aussetzung des Arbeitslo-
sengeldes für 90 Tage in 
folgenden Fallen: 
- wenn monatliches Ein-
kommen des Arbeitslosen 
die Hälfte des Mindest-
lohnes erreicht oder über-
steigt 
- wenn er ein Existenz-
gründungsdarlehen be-
kommt 
- wenn er dreimal inner-
halb von 6 Monaten ein 
Angebot einer zumutbaren 
Arbeit, Interventionsarbeit 
oder öffentlichen Arbeit 
ablehnt   
- wenn er sich weigert sich 
einer ärztlichen Untersu-
chung zu unterziehen, um 
seine Beschäftigungsfä-
higkeit zu überprüfen. 

Allgemein: wie 1992 
In den Gemeinden mit besonders 
hoher struktureller Arbeitslosig-
keit: Einführung eines speziellen 
„Rentengeldes“ in Höhe von 52% 
des Durchschnittlohnes für Arbeits-
lose nach 35 (Männer) bzw. 30 
(Frauen) Berufsjahren; Arbeitslose 
nach 30 (Männer) bzw. 25 (Frauen) 
Berufsjahren, die 15 Jahre lang 
während des ganzen Berufslebens 
unter besonderen Arbeitsbedingun-
gen gearbeitet haben; Personen im 
Vorruhestand (bis 2 Jahren vor dem 
Renteneintrittsalter)  
Verringerung des Arbeitslosen-
geldes für Schulabgänger auf 28% 
des Durchschnittlohnes. 

wie 1991  wie 1991  
Zusätzlich: 
Bewerbungstraining in Arbeitsklubs, Wei-
terbildungsmaßnahmen  maximal 12 Monate 
lang. 
 

1995  wie 1994 wie 1994 mit der Aus-
nahme, dass der Arbeitslo-
se schon nach zweiter 
Ablehnung eines Angebo-
tes einer zumutbaren 
Arbeit, Interventionsarbeit 
oder öffentlichen Arbeit 
seinen Arbeitslosenstatus 
verliert.  
 

Allgemein: 260 zl 
Verschärfung der Regulierungen 
für Schulabgänger: Einführung der 
Stipendien, derer Auszahlung (in  
Höhe von ¼ des Arbeitslosengeldes) 
an die Teilnahme an einer Weiter-
bildung oder an einem Praktikum 
geknüpft ist  oder  im Falle des 
Fortsetzens der Schulausbildung 
erfolgt.  

wie 1991 wie 1994 

1996  Karenzzeit: 7 Tage 
Anwartschafts- 
zeit: 365 Tage 
 Beschäftigung 
 innerhalb der  
letzten 18 Monate. 
Aufhebung der Mög-

wie 1995 Höhe des Arbeitslosengeldes variiert 
je nach der Beschäftigungsdauer: 
 - bis zur 5 Jahren –80% des Basis-
satzes  
- über 20 Jahre – 120% 
Höhe des Basissatzes: 297,50 zl 

In den Regionen  mit einer durchschnittlichen 
Arbeitslosenquote - 6 Monate  Auszahlungszeit 
 In den Regionen  mit einer überdurchschnittlichen 
Arbeitslosenquote - 12 Monate Auszahlungszeit  
In den Regionen mit einer doppelt so hohen Ar-
beitslosenquote wie der Durchschnitt - 18 Monate 
Auszahlungszeit (die berechtigten Arbeitslosen 

wie 1994 
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lichkeit von Verein-
barung der Beschäf-
tigung mit dem Ar-
beitslosenstatus. 

müssen zugleich eine Mindestbeschäftigungszeit 
von 20 Jahren haben). 

1997  wie 1996 wie 1995 wie 1996, außerdem spezielle Rege-
lungen für Arbeitslose im Vorruhe-
stand: 
1. Einführung des Frühverren-
tungsgeld  in Höhe von 120% des 
Arbeitslosengeldes (in Gemeinden 
mit großer struktureller Arbeitslo-
senquote bis zu 160%), gleichzeitig  
darf die maximale Höhe der Leis-
tungen nicht 90% des individuellen 
Gehaltes übersteigen.  
2. Einführung der Frühverren-
tungsleistung in der Höhe von 80% 
der potentiellen individuellen Rente 
(diese Leistung darf nicht niedriger 
als 120% des Arbeitslosengeldes 
und höher als 200% des Arbeitslo-
sengeldes sein) 
Das Kriterium für Zusage der beiden 
Leistungen bilden Alter und Be-
schäftigungszeiten der Arbeitslosen. 

wie 1996 wie 1994 

2004  wie 1996 Aussetzung des Arbeitslo-
sengeldes für 90 Tage 
nach jeder unbegründeten 
Ablehnung eines Angebo-
tes einer zumutbaren 
Arbeit, Interventionsarbeit 
oder öffentlicher Arbeit 
innerhalb von 6 Monaten.  
 

wie 1996, Standardarbeitslosengeld:  
504,20 zl, Verschärfung der Zusa-
gekriterien bei Frühverrentungsgeld 
und Frühverrentungsleistung. 

In den Regionen  bis zur 125% der durchschnittli-
chen Arbeitslosenquote  - 6 Monate Auszahlungs-
zeit. 
In den Regionen  über 125% der durchschnittli-
chen 
Arbeitslosenquote -12 Monate Auszahlungszeit 
(die berechtigten Arbeitslosen müssen zusätzlich 
über 50 Jahre alt sein und eine Mindestbeschäfti-
gungszeit von 20 Jahren aufweisen können). 
In den Regionen  mit doppelt so hoher Arbeits-
losenquote wie der Durchschnitt - 18 Monate 
Auszahlungszeit (die berechtigten Arbeitslosen 
müssen zusätzlich eine Mindestbeschäftigungszeit 
von 20 Jahren aufweisen können). 

Weiterbildungsmaßnahmen maximal 12 
Monate lang (Weiterbildungsgeld), 
Beschäftigungshilfen für Unternehmen 
(Zuschüsse für Arbeitsplatzausstattung, 
Lohnzuschüsse)  
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen:   
Interventionsarbeiten und öffentliche Arbei-
ten maximal 12 Monate lang, Bewerbungs-
training in Arbeitsklubs, gemeinnützige 
Arbeit,  Aktivierungszuschlag, aktivierender 
Vertrag, Pflegekostenerstattung für das Kind 
bis zum 7. Lebensjahr, berufliche Ausbil-
dung am Arbeitsplatz, kontrollierte Entlas-
sungen, Existenzgründungszuschüsse.9 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von vier Gesetzen zur Arbeitsmarktpolitik und deren wichtigste Novellierungen.

                                                 

9 Alle neuen Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden ausführlich im Kapitel 5.3 erläutert. 
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Die Gemeinden wurden nach der Höhe der Arbeitslosenquote klassifiziert. Je nach dem Aus-
maß der wurden nach der Höhe der Arbeitslosenquote klassifiziert. Je nach dem Ausmaß der 
Arbeitslosigkeit variierte die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes von 6 bis 18 Monate. 

Arbeitslosigkeit variierte die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes von 6 bis 18 Monate. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Bedingungen des Arbeitslosengeld-
bezuges seit der Wende systematisch verschlechterten. Die Kriterien für den Erhalt dieser 
Transferleistungen wurden verschärft, die Höhe und die Dauer des Bezuges begrenzt. Im Lau-
fe dieses Prozesses haben im Jahre 1990 70% und im Jahre 2006 nur noch 13,5% der regist-
rierten Arbeitslosen Transferleistungen bekommen. Außer einer kurzen Periode Anfang der 
90er Jahre kann das polnische System der Arbeitslosenunterstützung nicht als großzügig be-
zeichnet werden. 

Die instabilen Zusagekriterien der Transferleistungen waren einerseits das Ergebnis der 
Spontaneität, womit das soziale Absicherungssystem für Arbeitslose geschaffen wurde. Auf 
dessen Gestaltung haben verschiedene Faktoren Einfluss genommen: optimistische Prognosen 
über die Entwicklung der Arbeitsmarktsituation, große gesellschaftliche Erwartungen, Legi-
timationsbedarf der neuen Behörden, Interessenkonflikt verschiedener sozialer Gruppen, 
Massenkündigungen, starker politischer Druck, Mangel eigener Erfahrungen und gesetzge-
bende Eile (Szylko-Skoczny 2004: 147). Die sich immer verschlechternde Situation am Ar-
beitsmarkt hat schnell den gesetzgeberischen Optimismus ernüchtert. Andererseits bedingte 
das steigende Staatshaushaltsdefizit die Reduzierung von Zuwendungen an den Arbeitsfonds. 
Die Begrenzung des sozialen Schutzes für Arbeitslose bildete eine Rettungsmaßnahme, die 
die finanzielle Ineffizienz des Arbeitsfonds verhindern sollte.  

 

2 Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik  

Nach der Wende hatte die Regierung richtig angenommen, dass die Wirtschaftsreform 
von 1990 zum erheblichen Zuwachs der Arbeitslosigkeit führen würde. Deswegen wurde ein 
Instrument zur Finanzierung der Transferleistungen für Arbeitslose dringend gebraucht. So 
entstand 1990 der Arbeitsfonds. Aus seinen Mitteln werden weiterhin Arbeitslosengeld und 
aktive Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik finanziert (bis 2004 auch Frühverrentungsgeld 
und -leistungen).  

Die Einnahmen des Arbeitsfonds stammen überwiegend aus Beiträgen und  Staatshaus-
haltssubventionen, Krediten und Darlehen. Dazu kommen Anlagezinsen, Einzahlungen für 
die gewährten Darlehen, Gebühren für die Arbeitserlaubnisse für Ausländer, Geldmahnungen, 
Geldbußen, die aber einen geringen Teil der Gesamteinnahmen ausmachen.  
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Eine polnische Besonderheit ist, dass keine Arbeitslosenversicherung existiert und die Ar-
beitsmarktpolitik ausschließlich von der Arbeitgeberseite finanziert wird. Der Beitrag für den 
Arbeitsfonds beträgt seit 1999 2,45% des Bruttolohnes. Außer den Arbeitgebern müssen auch 
Selbständige die Beiträge an den Arbeitsfonds abführen (Wiśniewski 2003: 23).  

Eine negative Eigenschaft des beitragsbezogenen Finanzierungsmodells von Arbeits-
marktpolitik ist seine Abhängigkeit von der Wirtschaftssituation. In den Perioden guter Kon-
junktur stabilisiert sich die Situation am Arbeitsmarkt und die Einnahmen aus den Beiträgen 
wachsen. Wenn sich aber die wirtschaftliche Situation verschlechtert, sinken automatisch die 
Einnahmen, obwohl mit der wachsenden Arbeitslosenquote zugleich der Bedarf an finanziel-
len Mitteln für Arbeitslosenprogramme steigt. So war der Mangel bei der Anpassung des 
Ausgabenniveaus für die aktiven Programme an die veränderte Arbeitslosenzahl auch für die 
polnische Arbeitsmarktpolitik jahrelang charakteristisch. Mit dem Zuwachs der Arbeitslosig-
keit in den Jahren 1998-2002 von 10,4% auf 20% verringerten sich die Ausgaben für aktive 
Instrumente pro Arbeitslosen von 707 zl auf 171 zl. Nun waren die Ausgaben für aktive Maß-
nahmen während rückläufiger Arbeitslosenzahlen zwischen 1996 und 1999 relativ hoch.  

Um die ungünstige Korrelation bei der Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik von der 
Wirtschaftskonjunktur zu neutralisieren, wurden nach der Wende die Zuwendungen aus dem 
Staatshaushalt zur Deckung der Defizite im Arbeitsfonds gewährt. Der Anteil der Subventio-
nen an Gesamteinnahmen betrug erst zwischen 61% und 73% (1990-1996). In den Jahren 
1997-2001 waren wiederum die Beiträge die Hauptquelle der Finanzierung, die ca. 64% der 
Gesamteinnahmen ausmachten (1999 wuchs der Anteil der Finanzierung aus den Beiträgen 
sogar bis zu 85%). Andere Finanzierungsquellen machten 1% bis 5% aus (Ratuszniak, Olejarz 
2003: 39).  

Die staatlichen Zuschüsse bildeten ebenfalls keine sichere Einnahmequelle, die Stabilität 
und langjährige Planung der Arbeitsmarktpolitik garantieren konnte. Die gewährten Subven-
tionen reichten allerdings nicht immer aus oder wurden oft sogar wegen der Budgetknappheit 
gestrichen. Dies hatte eine weniger stabile und kontinuierliche Politik zu Folge. Dadurch 
wurde die Glaubwürdigkeit der staatlichen Arbeitsverwaltung als Partner in Kooperationspro-
grammen mit freien Trägern in Frage gestellt. Diese Situation hat dazu geführt, dass im Jahre 
2000 der Gesetzgeber wieder die Möglichkeit zuließ, dass der Arbeitsfonds Kredite aufneh-
men durfte.10 Auch das hat sich nicht als die beste Option erwiesen, da es ganz schnell zur 
großen Verschuldung des Arbeitsfonds führte (Boni 2003: 13).     

  

Insoweit ist es eine berechtigte Ansicht, dass das bestehende Finanzierungsmodell der Ar-
beitsmarktpolitik nicht fehlerfrei ist. Durch finanzielle Instabilität, aufgenommene Kredite 

                                                 

10 Das erste Mal wurde dies in den Jahren 1990-1991 zugelassen.  
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und wachsende Verschuldung verlor der Arbeitsfonds seine Glaubwürdigkeit als Hauptaus-
führungsorgan bei der Finanzierung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Nach Meinung 
der Experten ist diese Insuffizienz vor allem das Ergebnis des Zusammenschlusses zweier 
verschiedener Funktionen des Arbeitsfonds: der sozialen Schutz gewährenden Maßnahmen 
mit den aktivierenden Instrumenten. Die Finanzierung des Arbeitslosengeldes ist obligato-
risch, die Finanzierung der aktiven Maßnahmen fakultativ. Bei den unzureichenden finanziel-
len Mitteln spiegelte sich jede Steigerung der Ausgaben für die obligatorischen Aufgaben in 
der Streichung der Mittel für die fakultativen Leistungen (Instrumente der beruflichen Akti-
vierung der Arbeitslosen) wider. Der Tiefpunkt bei den Ausgaben für die aktiven Instrumente 
der Arbeitsmarktförderung  wurde in den Jahren 1998-2002 erreicht. Die Zahl der Teilnehmer 
der aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen sank um 70% bei gleichzeitigem Zuwachs der Ar-
beitslosigkeit um 50%11. Die Chance, an den aktivierenden Programmen teilzunehmen, sank 
um das Fünffache (Kabaj 2004: 118).  

In den 90er Jahren betrug der Anteil der Ausgaben aus dem Arbeitsfonds für die aktive 
Arbeitsmarktpolitik durchschnittlich zwischen 7%-14%. Auch die Politik zur Armutsbekämp-
fung und Langzeitarbeitslosigkeit war durch große Passivität gekennzeichnet. Die Sozialhilfe 
wurde in den 90er Jahren zu 99,9% für die passiven Maßnahmen ausgegeben. In absoluter 
Weise dominierten in beiden Institutionen die Transferleistungen (Kabaj 2000: 72).   

Die oben genannten Finanzierungsmechanismen der aktiven Arbeitsmarktpolitik verur-
sachten eine im internationalen Vergleich wenig  ressourcenintensive und deutlich passive 
Ausrichtung. Es war auch sehr schwierig, die Arbeitsmarktpolitik langfristig zu planen.  
Erstmals 2004 wurden die aktiven gegenüber den bisher vorherrschenden reaktiven Maßnah-
men zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit deutlich gestärkt. Damit war auch ein Anstieg des 
Mittelaufwands für die aktiven Maßnahmen zu verzeichnen. In den Jahren 2005-2007 erreich-
ten die Ausgaben aus dem Arbeitsfonds für aktive Instrumente der Arbeitslosigkeitsbekämp-
fung das Niveau von 36%-51%. Trotz dieser positiven Entwicklung sind die Ausgaben für 
aktive Arbeitsmarktpolitik in Polen gemessen am BIP niedriger als durchschnittlich in Europa 
und betrugen in den Jahren 2004-2006 zwischen 0,16% und 0,2%.12 Dieses Ergebnis gehört 
zu den niedrigsten unter allen OECD-Ländern (MRR 2006: 18). 

                                                 

11 Die wachsende Arbeitslosigkeit war einerseits das Ergebnis der verschobenen Restrukturierung einiger Wirt-
schaftssektoren (Schwerindustrie, Bergbau), andererseits hatten auch die demographischen Faktoren eine bedeu-
tende Rolle in diesem Prozess gespielt (Rymsza 2005: 21).     
12  Eigene Berechnungen auf Basis von Daten des Ministeriums für Arbeit und Soziales und Finanzministeriums. 
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Tabelle 2: Grundangaben über Arbeitslosigkeit sowie Einnahmen und Ausgaben des Arbeitsfonds in den Jahren 1990  -  2006. 
 Einzelaufstellung            1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. Die durchschnittliche Jahreszahl 
der registrierten Arbeitslosen 

total 626 
 

1670
 

2355
 

2737
 

2910 
 

2695
 

2507 
 

2024
 

1756
 

2155
 

2523
 

2912
 

3162 
 

3179 
 

3091 2773 2309 

2. Arbeitslosenquote % 6,1 11,4 13,6 16,4 16,0 14,9 13,2 10,3 10,4 13,0
13 

15,0 19,4 20,0 20,0 19,1 17,6 14,9 

3.  Zahl der ausgezahlten:  
a) Arbeitslosengeld 
b) Frühverrentungsgeld 
c) Frühverrentungsleistungen* 
 

In 
Tausenden 

zl 

 
439 

- 
- 
 

 
1004

- 
- 
 

 
1398

- 
- 
 

 
1155

- 
- 
 

 
1216 

- 
- 
 

 
1305

- 
- 
 
 

 
1335 

- 
- 
 

 
427 
80 
1,2 

 

 
406 
111 
2,2 

 
448 
156 
15 

 
521 
222 
55 

 
540 
288 
91 
 

 
565 
351 
137 

 
472 
321 
189 

433 
297 
288 

371
251
287

 
331 
213 
243 

4.  Prozentsatz der Arbeitslosen, die 
das Arbeitslosengeld beziehen 

% 70,2 60,1 59,4 42,2 41,8 48,4 53,2 21,1 23,1 20,8 20,6 18,5 17,9 14,9 14 13,5 13,5 

5.  Ausgaben des Arbeitsfonds für: 
a) Transferleistungen  
b) aktive Instrumente (ohne Ju-
gendliche) 

In  Millionen
zl 

370 
 

189 
 

119 

1358
 

1114 
 

95 

2283
 

1970 
 

107 

3190
 

2677 
 

354 

4447 
 

3725 
 

596 

6328
 

5363 
 

755 

7525 
 

6413 
 

806 

6800
 

5278 
 

1168

5215
 

3060 
 

1242

5712
 

3954 
 

1097

6946
 

5750 
 

768 

8597
 

7294 
 

604 

9977 
 

8879 
 

539 

10610 
 

8762 
 

1358 

9180

7258 

1323

5551

2998

2052

5500 
 

2805 
 

2219 
6.  Anteil an Ausgaben aus dem 

Arbeitsfond für: 
a) Transferleistungen 
b) aktive Instrumente 

 
 

% 

 
 

51,1 
32,1 

 
 

82,0 
7,0 

 
 

86,3 
4,7 

 
 

83,9 
11,1 

 
 

83,8 
12,8 

 
 

84,8 
11,9 

 
 

85,2 
10,7 

 
 

77,6 
17,2 

 
 

58,7 
23,8 

 
 

69,2 
19,2 

 
 

82,8 
11,1 

 
 

84,8 
7,0 

 
 

89,0 
5,4 

 
 

82,6 
12,8 

79,1 
14,4 

54
36

 
 

51 
4014 

7.  Ausgaben für aktive Instrumen-
te je Arbeitslosem  

In zl pro 
Person 

 

 
190 

 
57 

 
46 

 
129 

 
196 

 
280 

 
321 

 
577 

 
707 

 
508 

 
498 

 
207 

 
171 

 
427 428 -15 

 
-16 

9.  Prozentsatz der Staathaushalts-
subventionen in den Einnahmen 
des Arbeitsfonds 

% 72,8 61,4 70,3 61,3 62,0 63,8 61,1 48,5 16,8 12,0 13,7 31,3 38,7 40,2 14,9 - - 

*/ In 2004 sind Frühverrentungsgeld und -leistungen aus den Mitteln des Arbeitsfonds für die Dauer bis zum 31. Juli 2004 ausgezahlt worden (ab 1. August 2004 aus den Mitteln der Sozialversi-
cherungsanstalt). Quelle: eigene Bearbeitung auf Basis von http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=587 und MPiPS (2007f): Polska. Rynek pracy i zabezpieczenie społeczne. Podstawowe wiel-
kości i wskaźniki w latach 1997-2006, Warszawa; MPIPS  (2007e): Polska 2007. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Warszawa. 

                                                 

13 Nach der Gesundheitsreform vom 1999 ist die Arbeitslosigkeit um ca.  300-400 Tausend Personen gewachsen, was ein rein statistischer Effekt war. Die auf dem Ar-
beitsmarkt passiven Personen konnten ab diesem Moment nur als registrierte Arbeitslose den Zugang zum staatlichen Gesundheitswesen erwerben (Boni 2003: 10).  
14 2007 wuchsen die Ausgaben aus dem Arbeitsfonds für aktive Instrumente bis 50,6%. Es gibt Prognosen, dass 2008 die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik das Niveau 
von 56,9% erreichen werden (MPIPS 2007d: 76). 
15 keine Angaben 
16 keine Angaben 
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Einerseits war die Erhöhung der Ausgaben für aktive Instrumente mit der Verschiebung der 
Auszahlungen von Frühverrentungsgeld und -leistungen zur Sozialversicherungsanstalt ver-
bunden. Andererseits flossen durch die verbesserte Wirtschaftskonjunktur mehr finanzielle 
Mittel aus den Beiträgen in das System hinein. Durch zusätzliche Senkung der Arbeitslosen-
quote blieben freie Mittel für aktive Instrumente übrig. Seit 2005 werden auch EU-
Fördermittel ausgezahlt. Sie werden für die Finanzierung von vor allem aktiven Arbeitspro-
grammen und Tätigkeiten, die mit der Mitgliedschaft im EURES-Netz verbunden sind, ge-
nutzt. Die EU-Subventionen bilden eine sichere Finanzierungsquelle, die endlich eine lang-
fristige Planung der aktiven Arbeitsmarktpolitik ermöglicht (Boni 2004: 58). 

 

3 Arbeitsverwaltung 

In den Jahren 1989-1993 wurden die Grundlagen des Arbeitsverwaltungssystems in Polen 
geschaffen. Vom 1993 bis 1999 entwickelte sich die Arbeitsverwaltung, die aus Woiwod-
schafts- und Ortsarbeitsämtern bestand, als eigenständiger Verwaltungszweig mit der Landes-
anstalt für Arbeit an der Spitze (Soltys 1995: 110). In dieser Zeit wuchs die Beschäftigung in 
der staatlichen Arbeitsverwaltung erheblich und erreichte 1998 eine bisherige Spitzenzahl von 
22 Tausend Facharbeitern (bei der gleichzeitig niedrigsten Arbeitslosenquote). Es war die 
Zeit, in der auch die Maßstäbe zur Einschätzung der Effektivität der betriebenen Arbeits-
marktpolitik immer häufiger benutzt wurden.  

2000 wurden nach der Verwaltungsreform die Arbeitsämter der Woiwodschafts- und 
Kreisverwaltung unterordnet. Die Landesanstalt für Arbeit wurde aufgelöst. Die Dezentrali-
sierung der Arbeitsverwaltung hat in einer sehr ungünstigen Zeit stattgefunden. Die Arbeitslo-
sigkeit wuchs unter anderem durch die  geburtenstarken Jahrgänge. Dazu kamen noch die 
Krise der öffentlichen Finanzen und der Zuwachs der Personen, die Frühverrentungsgeld und 
-leistungen bezogen haben, was die Ausgaben für die aktiven Formen der Arbeitslosigkeits-
bekämpfung stark begrenzt hat. Die Arbeitsverwaltung war gezwungen viele Verträge mit 
ihren Partner aufzulösen. Die Fluktuation des Personals der Arbeitsverwaltung hat 50% wäh-
rend des ganzen Jahres erreicht, was Ergebnis der lokalen politischen Beschäftigungsstrate-
gien war. Bis 2002 ist die Beschäftigungszahl in der Arbeitsverwaltung um 6 Tausend Fach-
kräfte gesunken. Das führte wiederum zu einem beträchtlichen Zuwachs der personalen Be-
lastung der Arbeitsvermittler (über 2300 Arbeitslosen pro Facharbeiter) und Arbeitsberater 
(über 7000 Arbeitslosen pro Facharbeiter). Ca. 25% der Beschäftigten der Arbeitsverwaltung 
waren im Rahmen der Interventionsarbeiten oder öffentlichen Arbeiten beschäftigt, die von 
Arbeitsfonds subventioniert waren. Der Übergangscharakter dieser Beschäftigungsform de-
motivierte die Arbeiter, in eigene Qualifikationen zu investieren und führte zu einer Ver-
schlechterung der Arbeitsvermittlungs- und Arbeitsberatungsdienstleistungen.  
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Unter solchen Bedingungen war es unmöglich eine reale Arbeitsmarktpolitik zu führen, die 
die persönlichen Bedürfnisse der Kunden berücksichtigt hätte (Beratung, Unterstützung, Mo-
nitoring, Aktivierung) (Boni 2003: 18-19, Szylko-Skoczny 109).  

 

4 Reform der Arbeitsmarktpolitik von 2004 

Mit dem Gesetz über Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen von 2004 
ist in Polen eine wesentliche Modifizierung der Arbeitsmarktinstitutionen und Arbeitsmarkt-
instrumente vollzogen worden. Die sich daraus ergebende Neuausrichtung der Akzente in der 
Arbeitsmarktpolitik weist viele Gemeinsamkeiten mit der in Westeuropa populären Konzepti-
on der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik auf. Die Reform brachte einen Zuwachs der Rolle 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Es kam zu einer größeren Selektivität der Maßnahmen in der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, was einem stärker zielgerichteten Instrumenteneinsatz dienen 
sollte. Es wurden spezielle Regulationen eingeführt, die die Erweiterung der Zusammenarbeit 
der staatlichen und freien Träger bei der Arbeitsvermittlung begünstigen. Außerdem wurde 
der Katalog der aktiven Instrumente um neue Maßnahmen ausgebaut, die der Beschäftigungs-
förderung dienen sollten. Neben schon existierenden Programmen zur Arbeitslosigkeitsbe-
kämpfung wie Weiterbildungsmaßnahmen, Interventionsarbeiten und öffentlichen Arbeiten 
wurden gemeinnützige Arbeit,  Aktivierungszuschlag, aktivierender Vertrag,17 Pflegekostener-
stattung für das Kind bis zum 7. Lebensjahr, berufliche Ausbildung am Arbeitsplatz, kontrol-
lierte Entlassungen und Existenzgründungszuschüsse anstelle von bisherigen Existenzgrün-
dungsdarlehen eingeführt. Zugleich kam es zu einer weiteren Minderung des sozialen Schut-
zes der Arbeitslosen.  

 

4.1 Neue Entwicklungen in der Arbeitsvermittlungsverwaltung 

Die veränderte Einstellung des Gesetzgebers in diesem Bereich bestand vor allem darin, 
dass er freien Trägern (private Arbeitsagenturen, Teilzeitagenturen,  Agenturen der Berufsbe-
ratung) eine größere Rolle in der Arbeitsvermittlung zugeschrieben hat, so dass sie gegenwär-
tig ein wichtiges Element der institutionellen Bedienung des polnischen Arbeitsmarktes bil-
den. Diese Entscheidung entspricht der europäischen Tendenz zur Beauftragung Dritter mit 
Arbeitsvermittlung. Die  Woiwoden und Starosten haben das Recht bekommen, Institutionen, 
die sich mit Arbeitsmarktpolitik befassen, Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen,  Ar-
beitsagenturen und  Weiterbildungsinstitutionen mit den Aufgaben aus dem Bereich der Be-
schäftigungsförderung und der beruflichen Aktivierung zu beauftragen (Art. 24). Die Proze-
dur der Beauftragung sollte im Rahmen einer offenen Angebotausschreibung ablaufen.  

                                                 

17 Mit der Novellierung von 2007 wieder abgeschafft. 
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Die oben genannten Institutionen können je nach Bedarf und Verfügung der finanziellen Mit-
tel mit der Realisation der ganzen Aufgabe beauftragt werden oder bei der Realisation einer 
Aufgabe durch die staatliche Arbeitsverwaltung unterstützt werden (Art. 24-32; MGiP 2004b: 
10). 

Mit dem neuen Gesetz haben sich auch die Regulationen zur Registrierung der privaten 
Arbeitsagenturen geringfügig verändert: es wurden Probezertifikate und  Gebühren in Höhe 
von 100 zl für Arbeitsfonds eingeführt, die Registrierungsprozedur und Pflicht der Jahresbe-
richterstattung ist von zentraler auf Woiwodschaftsebene verschoben worden.    

Die Bildung eines neuen Modells der Zusammenarbeit der staatlichen Arbeitsverwaltung 
mit verschiedenen Trägern auf dem Arbeitsmarkt sieht vor, dass die öffentlichen Behörden 
die Arbeitsmarktpolitik durch Planung, Aufgabenkoordinierung und Verwaltungsaufsicht 
betreiben und finanzielle Mittel für die Ausführung dieser Politik bereitstellen. Die Grundlage 
einer solchen Zusammenarbeit bildet ein entsprechender Vertrag (Szylko-Skoczny 2006: 1-2). 

 

Tabelle 3: Beschäftigungsverhältnisse durch die Tätigkeiten privater Arbeits-
Agenturen und Teilzeitarbeitsagenturen in den Jahren 1990 - 2006 

Beschäftigungsverhältnisse aus der Tätigkeit  
privaten Arbeitsagenturen 

insgesamt davon 

 

Einzelaufstellung 
 im Inland im Ausland 

Teilzeitarbeitsagenturen 

1990 13 500 keine Daten  * 13 500 - 
1991 10 500 keine Daten  * 10 500 - 
1992 12 395 2 145 10 250 - 
1993 35 143 27 393 7 750 - 
1994 49 699 40 741 8 958 - 
1995 66 682 58 269 8 413 - 
1996 69 503 58 514 10 989 - 
1997 93 526 78 138 15 388 - 
1998 122 46 99 772 22 974 - 
1999 113 581 87 785 25 796 - 
2000 108 054 77 321 30 733 - 
2001 108 077 79 130 28 947 - 
2002 123 127 86 005 37 544 - 
2003 125 127 83 961 41 166      31 628 ** 
2004 98 888 46 572 52 316 167 644 

   2005 162 656 81 624 81 032 206 665 
   2006 247 761 128 514 119 247 288 440 

INSGESAMT 1 561 387 1 035 884 525 503 663 408 
Quelle: MPIPS (2007a): Agencje Zatrudnienia 2006 r., Warszawa. 
 
*) Formelles Monitoring der Tätigkeit freier Träger, die zur Durchführung der Dienstleistungen aus dem Bereich der Ar-

beitsvermittlung befugt sind, hat erstmals im Jahre 1993 begonnen. 
**) Im 2003 - dem ersten Jahr der Aktivität der Teilzeitarbeitsagenturen - hatten nicht alle Träger  Berichtserstattungs-

pflicht. 
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Die privaten Arbeitsagenturen und Teilzeitarbeitsagenturen ergänzen das System der staatli-
chen Arbeitsvermittlung, erweitern das Arbeitsangebot und tragen zur besseren Funktionalität 
des ganzen Systems bei. Sie lösen Konkurrenz aus,  ermöglichen eine Erhöhung der Intensität 
und Handlungsflexibilität der Dienstleistungen, erleichtern die Anpassung an spezifische Be-
dürfnisse der Kunden. Mehr Deregulierung bringt aber auch die Gefahr mit sich, dass die 
Qualität der durch verschiedene Träger geleisteten Dienstleistungen nicht immer den festge-
setzten Standards entsprechen wird. Es kann auch Probleme mit der angemessenen, rationel-
len Nutzung der öffentlichen Mittel geben.  

   Die privaten Arbeitsagenturen entwickeln sich in Polen sehr dynamisch. Ende 2006 
wurden 2.637 Arbeitsagenturen registriert. Diese Zahl ist um 658 Arbeitsagenturen im Ver-
gleich mit dem vergangenen Jahr gewachsen. 2006 haben 17% aller aus den Kreisarbeitsäm-
tern abgemeldeten Arbeitslosen einen neuen Job dank privater Arbeitsagenturen und Teilzeit-
arbeitsagenturen gefunden. Die neu entstehenden Arbeitsagenturen entlasten die staatliche 
Arbeitsverwaltung vor allem im Bereich der Auslandsvermittlung. 2006 haben 119.249 Per-
sonen durch Zuweisung von privaten Agenturen eine Arbeit im Ausland gefunden (vor allem 
in Holland, Großbritannien, Norwegen, Deutschland, Zypern und Vereinigten Staaten). 
(MPIPS 2007a: 7, 16, 23). 

Eine weitere günstige Entwicklung in der Arbeitsvermittlung stellt der wachsende Anteil 
der Arbeitsvermittler an der Gesamtzahl aller Beschäftigten in der staatlichen Arbeitsvermitt-
lungsverwaltung dar. Ab 2004 steigt die Zahl der Arbeitsvermittler systematisch. Diese Ver-
größerung lässt eine positive Tendenz im Kampf gegen die Marginalisierung der Arbeitsver-
mittlung und Arbeitsberatung in der Struktur der polnischen Arbeitsämter erkennen.  

 

Tabelle 4: Zahl der Beschäftigten in den Woiwodschafts- und Kreisarbeitsämtern 

Stand zu Ende des Jahres 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

 

Einzelauf- 
stellung 

total in % total in % total in % total in % total in % total in % total in % 

Beschäftigte: 
-  in den Woi-
wodschafts-
arbeitsämtern 

 

 

1 101 

 

 

6,4 

 

 

1 139 

 

 

6,9 

 

 

1 127 

 

 

7,1 

 

 

1 450 

 

 

8,2 

 

 

1 927 

 

 

10,3 

 

 

2 108 

 

 

10,7 

 

 

2 325 

 

 

11,7 

- in den  
Kreisarbeits- 
ämtern 

16 061 93,6 15 347 93,1 14 747 92,9 16 185 91,8 16 648 89,7 17 542 89,3 17 608 88,3 

Insgesamt 17 162 100,0 16 486 100,0 15 874 100,0 17 635 100,0 18 575 100,0 19 650 100,0 19 933 100,0 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis MPIPS (2007b): Informacja o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy w 2006, Wars-
zawa. 
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Tabelle 5: Zahl der Berufsberater und Arbeitsvermittler in den Kreisarbeitsämtern 
Stand zu Ende des Jahres 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Einzelaufstellung 

total in % total in % total in % total in % total in % total in % total in % 

Beschäftigte 
in den Kreis- 
arbeitsämtern 

16 061 100 15 347 100 14 747 100 16 185 100 16 648 100 17 542 100 17 608 100 

Berufsberater 
in den Kreis- 
arbeitsämtern 

477 2,97 453 2,95 482 3,27 557 3,44 627 3,77 601 3,43 694 3,94 

Arbeitsvermittler 
in den Kreis- 
arbeitsämtern 

1 651 10,28 1 353 8,81 1 349 9,15 1 438 8,88 1 624 9,75 1 653 9,42 2 041 11,59 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis MPIPS (2007b): Informacja o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy w 2006, Wars-
zawa; MPIPS (2007c): Informacja o realizacji usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w 2006 roku, Warszawa. 
 

In den polnischen Arbeitsämtern beschäftigten sich in der Dekade der 90er Jahre durch-
schnittlich 10-15% der Fachkräfte mit der Arbeitsvermittlung. Davon  widmeten sie 40-80% 
ihrer Zeit für andere Tätigkeiten (Kabaj 2000: 81). Die durchschnittliche Dauer eines Gesprä-
ches im Arbeitsamt betrug 5 bis 10 Minuten. Während solch einer kurzen Zeit konnte einem 
Arbeitslosen kein vernünftiges Arbeitsangebot gemacht werden (Kabaj 2000: 79). Jetzt 
scheint die Situation sich langsam zu verbessern. Ein weiteres Problem stellte die Zahl der 
Arbeitslosen je Arbeitsvermittler und Berufsberater dar. Trotz Verbesserungstendenzen fällt 
sie im internationalen Vergleich immer noch relativ hoch aus. 

 

Tabelle 6: Zahl der Arbeitslosen pro Beamter im Kreisarbeitsamt (2005) 

Einzelaufstellung 
Zahl der Arbeitslosen pro Beamter im 

Kreisarbeitsamt 

Beschäftigte in den Kreisarbeitsämtern 158 

Arbeitsvermittler 1678 

Berufsberater 4614 

Spezialisten für die berufliche Entwicklung 11137 

Spezialisten für die Arbeitsprogramme 10625 

Führungskräfte der Arbeitsklubs  27186 

Kader des EURES - Netzes 37473 

Quelle: MPIPS (2006a): Informacja w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy oraz funkcjonowania wojewódzkich i 
powiatowych urzędów pracy w Polsce, Warszawa. 
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4.2 Erste Schritte auf dem Weg zur Kundendifferenzierung 

Um eine größere Effizienz der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu erreichen, hat der Gesetz-
geber die Arbeitslosen in unterschiedliche Kategorien unterteilt, denen er bestimmte Arbeits-
marktinstrumente zugeordnet hat (Art. 49-61). Diese Lösung stellt eine gute Grundlage für die 
weitere professionelle Kundendifferenzierung dar, die in Polens westlichen Nachbarländern in 
den letzten Jahren eingeführt wurde. Der Gesetzgeber hat den Katalog der grundlegenden 
Dienstleistungen ausgegliedert, die an alle Arbeitslosen gerichtet werden können: Arbeits-
vermittlung, EURES, Berufsberatung und Berufsinformation, Hilfe bei aktiver Arbeitssuche, 
Organisation der Weiterbildung.  

Außerdem hat er noch eine zweite Gruppe von Dienstleistungen für die Arbeitslosen, die 
sich in einer besonderen Lage am Arbeitsmarkt befinden, ausgegliedert: unter 25-jährige und 
über 50-jährige, Langzeitarbeitslose, Arbeitslose ohne Qualifikationen, Behinderte, allein 
Erziehende mit einem Kind bis zum 7. Lebensjahr.  

Für diese Kategorie der Arbeitslosen hat der Gesetzgeber folgende Instrumente vorgese-
hen: Interventionsarbeiten, öffentliche Arbeiten, Praktikum, berufliche Ausbildung am Ar-
beitsplatz, Pflegekostenerstattung für diejenigen, die ihre nahen Verwandten pflegen, Teil-
nahme an Aktivitäten des Zentrums für soziale Integration, Bildung von sozialen Arbeitsge-
nossenschaften. Das war eine Reaktion auf die seit einigen Jahren lauter werdenden Rufe 
nach einer Entwicklung zweier unterschiedlicher Arbeitsmarktstrategien: eine für Arbeitslose 
mit höherem Beschäftigungspotential und eine für diejenigen mit niedrigerem Beschäfti-
gungspotential (Golinowska 2004: 367).  

Die dritte Gruppe von Arbeitsmarktinstrumenten bilden die Mobilitätshilfen für  Arbeits-
lose: Kostenerstattung der Fahrt zum und von Arbeitsplatz, Praktikumsplatz oder Weiterbil-
dungsmaßnahme, die sich außerhalb vom Wohnort befinden, Erstattung der Unterkunftskos-
ten außerhalb vom Wohnort, Zuschüsse für Arbeitsplatzausstattung, Teilkostenerstattung der 
rechtlichen Beratung für Arbeitslose und Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge im Fall 
der Anstellung eines zugewiesenen Arbeitslosen (Szylko-Skoczny 2006: 2).   
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4.3 Ausbau der aktiven Instrumente 

Das Gesetz über Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen hat neue Instru-
mente eingeführt. Neben schon existierenden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Interventi-
onsarbeiten und öffentlichen Arbeiten -  wurde die Institution der gemeinnützigen Arbeit18 ins 
Leben gerufen. Zur Ausübung  gemeinnütziger Arbeit können nur registrierte Langzeitarbeits-
lose ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld, die Sozialhilfe beziehen, hinzugezogen werden. Im 
Rahmen dieses Instruments sind sie zur Arbeitsaufnahme zugunsten der Gemeinde verpflich-
tet. Sie werden in Höhe von 6 zl für jede Arbeitsstunde vergütet (Art. 73a, Abs. 3). Zwar ist 
die Höhe der Vergütung nicht groß, sie stellt aber eine Ergänzung der Transferleistungen aus 
der Sozialhilfe dar.  

Eine unbegründete Ablehnung der Ausübung gemeinnütziger Arbeiten kann laut Gesetz 
über Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen zu Entziehung des Arbeitslosen-
status für 90 Tage und laut Gesetz zur Sozialhilfe vom 12. März 2004 zu Zahlungseinstellung 
der Transferleistungen führen. Die Entziehung des Arbeitslosenstatus erfolgt obligatorisch, 
die Sanktionen die das Gesetz zur Sozialhilfe voraussieht, sind fakultativ. Am Beispiel dieses 
Instrumentes wird deutlich, dass mit dem neuen Gesetz auch die ersten Elemente der Koordi-
nation zwischen  Arbeitsverwaltung und Sozialhilfe eingeführt worden sind (Kosut 2006: 29-
32; Szarfenberg 2007: 409). Auch Elemente der Workfare-Strategie sind hier zu erkennen. 

Neben der Einführung strengerer Sanktionsmechanismen wurden beschäftigungs-
fördernde Zuschüsse erweitert. Ein Instrument solcher Art stellt der Aktivierungszuschlag dar. 
Er wird dem Arbeitslosen ausgezahlt, der entweder durch Zuweisung durch das Kreisar-
beitsamt oder aus eigener Initiative eine unter Mindestlohnniveau vergütete Beschäftigung 
annimmt. Der Aktivierungszuschlag erstattet den Unterschied zwischen dem Mindestlohn und 
dem erhaltenen Einkommen (kann aber nicht mehr als 50% des Arbeitslosengeldes19 betra-
gen). Der Aktivierungszuschlag wird für die Zeit ausgezahlt, in der der Arbeitslose Anspruch 
auf Arbeitslosengeld hätte. Hat der Arbeitslose selbstständig eine Beschäftigung gefunden, 
steht ihm der Aktivierungszuschlag nur für die halbe Zeit der Berechtigungszeitraum zu. Der 
Aktivierungszuschlag wird in den folgenden Fällen nicht ausgezahlt: 
 

- wenn der Arbeitslose durch das Kreisarbeitsamt zur Ausübung der Interventions-

arbeiten, öffentlichen Arbeiten oder zur Beschäftigung, wo die Kosten der Ar-

beitsplatzausstattung mit öffentlichen Mitteln erstattet worden sind, zugewiesen 

wird; 

                                                 

18 Dieses Instrument wurde erstmal mit der Novellierung des Gesetzes zur  Beschäftigungsförderung und Ar-
beitsmarktinstitutionen vom 2005 eingeführt. 
19 Für diesen Fall beträgt die Basishöhe des Arbeitslosengeldes 80% des Standardhöhe.  
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- wenn der Arbeitslose eine Beschäftigung aus eigener Initiative bei dem Arbeitge-

ber aufnimmt, bei dem er direkt vor der Anmeldung als Arbeitsloser gearbeitet hat; 

- wenn der Arbeitslose eine Beschäftigung im Ausland aufnimmt (Art. 48). 

Zu den neuen Fördermaßnahmen zählte auch der so genannte aktivierende Vertrag, der 
der Bekämpfung illegaler Beschäftigung Arbeitsloser in privaten Haushalten dienen sollte 
(Art. 61b, c und d).20 Ein motivierender Faktor um solche Verträge abzuschließen, sollte die 
Befreiung der potentiellen Arbeitgeber von der Einkommenssteuer sein. Laut Angaben des 
Zentralen Amtes für Statistik haben im Jahre 2004 über eine Million private Haushalte illegal 
Arbeitslose eingestellt (GUS 2005: 11).  

Im Rahmen des aktivierenden Vertrages könnten solche Aktivitäten wie Kinderbetreu-
ung, Alten- und Krankenpflege legal ausgeübt werden. Köche, Haushälterinnen, Putzfrauen, 
Dienstmädchen, Gärtner, Kammerdiener, Mechaniker, Kinder-, Alten- und Krankenpfleger 
könnten Beschäftigung finden. Der Aufgabenbereich sollte jedes Mal von dem abgeschlosse-
nen Vertrag und der Größe des Haushaltes abhängen.   

Bei der Verabschiedung des Gesetzes wurde darauf hingewiesen, dass  potenzielle Ar-
beitgeber bisher durch die hohen Arbeitskosten und die Bürokratisierung vor der legalen und 
allgemeinen  Einstellung natürlicher Personen in den Haushalten abgeschreckt wurden (Samol 
2006: 16).   

Die Einführung des aktivierenden Vertrages war von Anfang an durch  Befürchtungen 
begleitet, dass er sich nicht wie erwartet als eine aktivierende Arbeitsmarktpolitikmaßnahme 
erweisen wird. Arbeiten im Haushalt zählen zu den  am wenigsten attraktiven Beschäfti-
gungsformen, dazu wird die Höhe der Vergütung durch die Sozialversicherungsbeiträge ver-
mindert. Weiterhin existieren bei der Verbreitung solcher Verträge mentale Barrieren (Be-
wahrung der Privatsphäre) wie auch Sicherheitsbedenken. Es war kaum zu erwarten, dass 
jeder an solch einer Arbeit interessierte Arbeitslose sofort das Vertrauen eines Arbeitgebers 
erlangen würde. Die Mechanismen administrativer Zuteilung von Arbeitslosen und weiter 
führende Diskriminierungsverbote könnten sich auch als abschreckende Faktoren für die zu-
künftigen Arbeitgeber erweisen (Maciejko/Kobak 2007: 11).  

Die Befürchtungen, die sich während der zwei Jahre nach Implementierung  des Instru-
mentes leider bestätigt haben, führten zur Aufhebung des aktivierenden Vertrages mit der 
Novellierung des Gesetzes zur  Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen aus 
dem Jahr 2007. 

Ein weiteres Instrument, das die Strategie der größeren Bildungsinvestitionen verkörpert, ist 
die berufliche Ausbildung am Arbeitsplatz (Art. 53). Es ermöglicht einem Arbeitslosen, neue 

                                                 

20 Dieses Instrument wurde erstmal mit der Novellierung des Gesetzes zur Beschäftigungsförderung und Ar-
beitsmarktinstitutionen vom 2005 eingeführt. 
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Berufsqualifikationen zu erwerben. Dieses Instrument ist für Langzeitarbeitslose, Arbeitslose 
ab dem 50. Lebensjahr, Arbeitslose ohne berufliche Qualifikationen, allein erziehende Ar-
beitslose mit mindestens einem Kind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr, ehemalige Häft-
linge und behinderte Arbeitslose bestimmt. Die Dauer der beruflichen Ausbildung am Ar-
beitsplatz beträgt 6 Monate. Während dieser Zeit erhält der Arbeitslose ein Stipendium in der 
Höhe des Basissatzes des Arbeitslosengeldes. 

Das Gesetz über Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen ermöglicht die 
Anwendung eines neuen Instruments im Fall von Massenentlassungen. Das ist die so genann-
te kontrollierte Entlassung (Art. 70). Der Arbeitgeber ist verpflichtet bei einer Entlassung von 
über 100 Arbeitnehmern ihnen Arbeitsmarktdienstleistungen in Form eines speziellen Pro-
gramms zu gewährleisten und mitzufinanzieren.  

Die Reform hat auch ein Instrument eingeführt, das die Befähigung der Arbeitslosen mit 
kleinen Kindern zu einer Arbeitsaufnahme erhöhen sollte - Pflegekostenerstattung für das 
Kind bis zum 7. Lebensjahr. Für den Bezug der Pflegekostenerstattung sind die Arbeitslosen 
berechtigt, die eine Beschäftigung, Praktikum oder berufliche Ausbildung am Arbeitsort auf-
nehmen bzw. an einer Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen. Die Höhe der Leistung kann 
maximal die Hälfte des Arbeitslosengeldes betragen (2008 waren es 269,20 zl). Zusätzlich 
dürfen die Einnahmen in der Familie des Arbeitslosen das Einkommenskriterium pro Person 
gemäß der Vorschriften des Gesetzes zur Sozialhilfe nicht übersteigen. Die Pflegekostener-
stattung wird für drei oder sechs Monate zugesagt (je nach Länge der aufgenommenen Be-
schäftigung). Im Fall der Zuweisung eines Praktikums, einer beruflichen Ausbildung am Ar-
beitsplatz oder einer Weiterbildungsmaßnahme wird die Pflegekostenerstattung für die Dauer 
des Instrumentes ausgezahlt (Art. 61). Wenn man aber bedenkt, dass 2008 die Regelkosten in 
den staatlichen Kindergärten rund 340 zl monatlich betrugen, (mit fakultativen Aktivitäten 
konnten sogar 400 zl übersteigen) ist es fraglich, ob die zugesagte Summe ausreichend ist, um 
eine deutliche Hilfe für die Familien in Notsituationen darzustellen. 

Eine positive Auswirkung auf die Beschäftigungsförderung sollte das Ersetzen  der bishe-
rigen Existenzgründungsdarlehen durch Existenzgründungszuschüsse sein. Zwar haben die 
Erfahrungen aus den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Darlehen ein ziemlich effektives 
Instrument der Arbeitsmarktpolitik bildeten - die Angst vor dem Misserfolg und die Notwen-
digkeit, die erhaltenen finanziellen Mitteln zurückzugeben, stellten zugleich auch eine Barrie-
re dar, die die Bereitschaft zur Gründung eigener wirtschaftlicher Tätigkeiten einschränkte. 
Insoweit ist der Umtausch der Darlehen auf die Existenzgründungszuschüsse günstiger von 
dem Gesichtspunkt der subventionierten Arbeitslosen. Es muss aber betont werden, dass die 
Effektivität dieses Instrumentes vor allem von der Zugänglichkeit der vom Gesetzgeber vor-
gesehen finanziellen Mitteln abhängt.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die größte Schwierigkeit bei der Inanspruchnahme der Darle-
hen das unzureichende Niveau der finanziellen Mittel darstellte, die für diesen Zweck insge-
samt und individuell gewährt wurden (Szylko-Skoczny 2006: 3).  
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5 Einschätzung der Wirksamkeit der neuen Instrumente 

Als positive Tendenz kann unbestritten die systematische Verringerung der Arbeitslosen-
quote angesehen werden. Ein wesentlicher Faktor, der dazu beigetragen hat, stellte massive 
Emigration der einheimischen Arbeitnehmer nach England und Irland nach Polens EU-Beitritt 
in 2004 dar. Nach Schätzungen des Zentralamtes für Statistik wurde im Vergleich zum Jahr 
2002 ein 50-fachiger Zuwachs der polnischen Emigranten in Irland und ein 20-fachiger in 
Großbritannien registriert. Am Ende des Jahres 2006 residierten 580 Tausend polnische Pend-
ler-Emigranten in Großbritannien (2002 - 24 Tausend) und 120 Tausend in Irland (2002 – 2 
Tausend).  Eine traditionelle Emigrationsrichtung ist auch Deutschland mit 450 Tausend pol-
nischen Arbeitnehmern im Jahre 2006 (2002 - 294 Tausend). Insgesamt arbeiteten in der EU 
2006 ca. 1,5 Millionen Polen (2002 – 450 Tausend) (GUS 2007: 2-3).  

Aus der gesamten Zahl der registrierten Arbeitslosen – 2.309,000 - haben 2006 an aktivie-
renden Programmen 594,262 Personen teilgenommen. Davon  haben 55% eine Beschäftigung 
gefunden. Im Vergleich zum Jahr 2004 betrug der Zuwachs der Beschäftigungseffektivität21 
aller aktiven Instrumente rund 14 Prozentpunkte. Der größten Popularität haben sich das 
Praktikum und die Weiterbildungsmaßnahmen erfreut. Über 50% aller an Reintegrati-
onsprogrammen teilgenommen Arbeitslosen haben von solchen Formen der Unterstützung 
Gebrauch gemacht (siehe Tabelle 7).  

Hinsichtlich der Teilnahmekosten eines Arbeitslosen an einem Reintegrationsprogramm 
war 2006 die Aktivierung durch die Existenzgründungszuschüsse am teuersten, aber auch am 
effektivsten (100% der Beschäftigungseffektivität). Am billigsten waren die gemeinnützigen 
Arbeiten, aber auch zugleich am wenigsten effektiv (35% der Beschäftigungseffektivität). 
Deutlich hat sich die Effektivität der öffentlichen Arbeiten verbessert. 2006 betrug sie 46%, 
2005 – 29%. Auf dem zweiten Platz platzieren sich Interventionsarbeiten mit  72% der Be-
schäftigungseffektivität (MPiPS 2007e: 61-62) (siehe Tabelle 8).  

 

 

                                                 

21 Als Beschäftigungseffektivität wird hierbei die Zahl der Personen definiert, die 3 Monate nach der Beendi-
gung der Förderung eine Beschäftigung gefunden oder sich selbständig gemacht haben. 
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Tabelle 7: Anteil der Arbeitslosen pro Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik im  
Jahre 2006 

Aktivierungsform Personenzahl Prozentanteil (%) 

Weiterbildungsmaßnahmen 146 907 24,7

Interventionsarbeiten 69 049 11,6

Öffentliche Arbeiten 32 672 5,5

Gemeinnützige Arbeiten 61 488 10,3

Berufliche Ausbildung am Arbeits-
platz 

58 300 9,8

Praktikum 169 105 28,5
Zuschüsse für die Arbeitsplatz-
beschaffung: 
 
- davon für die Existenzgründung 
  
- für die Arbeitsplatzausstattung    

 
56 741 

 
34 939 

 
21 802

9,6

5,9

3,7
Insgesamt 594 262 100,0

Quelle: MPiPS (2007e): Polska 2007. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Warszawa. 

 

 

Tabelle 8: Effektivität der aktiven Programme der Arbeitsmarktförderung, die aus     
den Mitteln des Arbeitsfonds finanziert sind (in%) 

Einzelaufstellung 2004 (%) 2005 (%) Kosten pro  Person, die 
nach der Beendigung 
der subventionierten 
Beschäftigung einen 
Arbeitsplatz gefunden 
hat (in zl) 

2006 (%) Kosten pro  Person, die 
nach der Beendigung 
der subventionierten 
Beschäftigung einen 
Arbeitsplatz gefunden 
hat (in zl) 

Weiterbildungsmaßnahmen 26,8 37,2 3 173 45,1 2 911 
Interventionsarbeiten 66,8 66,3 4 835 72,2 4 869 
Öffentliche Arbeiten 20,2 29 14 884 46,0 9 103 
Gemeinnützige Arbeiten - -  35,0 1 285 
Praktikum 40,2 46,3 9 557 51,1 8 458 
berufliche Ausbildung am 
Arbeitsplatz 

30,5 46,5 8 567 51,1 6 720 

Existenzgründungszuschüsse 
und Kostenrückerstattung der 
Arbeitsplatzausstattung    

- 100,0 12 035 100,0 9 980 

Insgesamt 41,2 47,9 7 775 54,9 6 511 
Quelle: MPiPS (2006b): Polska 2006. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Warszawa und MPiPS 
(2007e): Polska 2007. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Warszawa.  
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6 Defizite der polnischen Arbeitsmarktpolitik 

Leider kam es mit der Reduktion der Arbeitslosigkeit zu keinem vergleichbaren Zuwachs 
der Beschäftigungsquote, die – wie schon erwähnt – zur niedrigsten in der ganzen EU zählt. 
Die Arbeitsbeschaffung gehörte in der meisten Zeit nach der Wende nie zur Priorität der lau-
fenden Wirtschaftsprogramme. Man konzentrierte sich bei der Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit auf die Reduktion des Angebots an Arbeitskräften (Frühverrentungsleitungen). Diese 
Politik hat die Grundlagen der Beschäftigungsorientierung zerstört, was sich besonders in der 
Mentalität der älteren Beschäftigten widerspiegelt (Boni 2006, 104-105, Golinowska 2007: 
43). Die Beschäftigungsquote bei den Arbeitnehmern in der Altersgruppe von 55 bis 64 Jah-
ren betrug am Ende 2006 28,1%, was deutlich unter dem Durchschnittswert für die EU lag 
(43,5%) und zugleich das niedrigste Niveau in der ganzen EU bildete (MPIPS 2007d: 48).  

Um die Grundsätze der Lissabonstrategie zu erfüllen und die Beschäftigungsquote bei äl-
teren Erwerbstätigen bis 2010 auf ein Niveau von 50% zu erhöhen, hat die Regierung 2004 
ein spezielles Programm 50 Plus eingeführt. Durch die frühere Anwendung der Aktivie-
rungsmaßnahmen,22 Popularisierung der Teilzeitbeschäftigung, spezielle Existenzgründungs-
zuschüsse, Weiterbildungsmaßnahmen und Antidiskriminierungskampagnen sollten die Ziele 
erreicht werden (MGiP 2004a: 3-14). Nach zwei Jahren der Implementierung des Programms 
wuchs die Beschäftigungsquote in dieser Altersgruppe lediglich um 2 Prozentpunkte (Eurostat 
2006b).  

Ein weiteres Problem stellten unzureichende Kooperationsmechanismen innerhalb der 
von verschiedenen Ministerien vorbereiteten Reformprojekte in Bildung, Steuer, Restrukturie-
rung und Privatisierung dar. Der Einfluss der sozialen Reformen aus einem Bereich auf die 
anderen wurde unzureichend berücksichtigt, was die Erarbeitung einer komplexen Beschäfti-
gungsstrategie jahrelang verhinderte. Für alle Probleme auf dem Arbeitsmarkt wurde unbe-
trachtet der Ursachenquellen der Arbeitsminister verantwortlich gemacht. Ein Beispiel einer 
solchen inkohärenten Sozialpolitik stellt die Gesundheitsreform von 1999 dar, die für alle 
Erwerbslosen als Voraussetzung für den Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem die Re-
gistrierung beim Arbeitsamt einführte. Durch das Gesetz erfolgte im gleichen Jahr ein Zu-
wachs der Zahl der als arbeitslos registrierten Personen um fast 400 Tausend (UNDP 2004: 
100 – 102). 

Auch gegenwärtig kann man Beispiele für eine kurzsichtige Sozialpolitik nennen. Nun 
haben sich die Finanzierungsgrundlagen der aktiven Arbeitsmarktpolitik letztendlich stabili-
siert, und so hat die ehemalige Regierung unter Recht und Gerechtigkeit ein Gesetzesprojekt 
vorbereitet, das vorsieht, dass 4 Milliarden zl auf Kosten der Arbeitslosen aus dem Arbeits-
fonds zur Finanzierung der Defizite im Gesundheitssystem verschoben werden sollten. 

                                                 

22 Laut dem Gesetz über Beschäftigungsförderung und  Arbeitsmarktinstitutionen müssen die Arbeitsämter wäh-
rend der ersten 6 Monate des Arbeitslosengeldbezugs einem solchen Arbeitslosen entweder ein Beschäftigungs-
angebot machen oder ihn zu Aktivierungsmaßnahmen anweisen. 
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Der Mangel an Kooperationsmechanismen zwischen der Sozialhilfe und Arbeitsverwal-
tung muss ebenso negativ eingeschätzt werden, weil er zu Verschiebebahnhöfen zwischen den 
beiden Institutionen führt (Kaźmierczak/Rymsza 2005: 4). Die Sozialhilfe- und Arbeitsver-
waltung bilden zwei selbständige Organismen. Trotz Empfehlungen der Experten, die für eine 
Intensivierung der Kooperation plädieren, gibt es keine absehbare Perspektive für eine schnel-
le Annäherung dieser beiden Institutionen und die Bildung einer einheitlichen Anlaufstelle für 
alle Jobsuchenden (Boni 2006: 118).  

Das ganze System der Arbeitsverwaltung weist viele Defizite auf. Die Arbeitsverwaltung, 
die über 350 Arbeitsämter und rund 18,6 Tausend Beschäftigten verfügt, spielt eine wichtige 
Rolle bei der Steigerung der Chancen der Arbeitslosen auf Beschäftigung. Das Belegschafts-
potential der Arbeitsverwaltung und die Möglichkeiten einer effektiven Handlung sind aber 
nicht befriedigend. Am Ende 2005 fielen auf einen Arbeitsvermittler 1678 Arbeitslose. Aus 
den Statistiken ergibt sich aber, dass in anderen Ländern der Europäischen Union auf einen 
Arbeitsvermittler durchschnittlich 300 Arbeitslose fallen. Sowohl die Zahl als auch das Bil-
dungsniveau der Fachkräfte in der polnischen  Arbeitsverwaltung (weniger als 50% haben 
einen Hochschulabschluss) bilden eine Barriere, die es unmöglich macht, die arbeitsmarktpo-
litischen Dienstleistungen gemäß der erforderlichen Qualität auszuüben. Insuffizienz der Ar-
beitsverwaltung sowie niedrige Effektivität der aktiven Arbeitsmarktpolitik, verbunden mit 
dem Mangel eines professionellen Monitorings und einer sachlichen Einschätzung der realen 
Effektivität der geführten Programme, verursachen, dass die Qualität der von der Arbeitsver-
waltung angebotenen Dienstleistungen weit weg von angestrebten Zielen liegt (MGiP 2005: 
19).  

Die hohe Arbeitslosenquote und vor allem ein hoher Anteil der Langzeitarbeitslosen an 
der Gesamtzahl der Arbeitslosen (über 50%) erfordern die Verbesserung des Funktionierens 
der Arbeitsverwaltung. Dies sollte durch die Erhöhung der Zahl der Arbeitsvermittler und 
Arbeitsberater bzw. die Erhöhung ihrer Qualifikationen erfolgen. Das Gesetz über Beschäfti-
gungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen bestimmt sehr genau die Qualifikationskrite-
rien für die Fachkräfte der Arbeitsverwaltung. Um die Marktbedarfe in diesem Bereich zu 
ergänzen sind in den letzten Jahren viele Aufbaustudiengänge für Arbeitsvermittler und Ar-
beitsberater entstanden.  

Als eine positive Tendenz sollte die Verbesserung der Rahmenbedingungen der Koopera-
tion zwischen der staatlichen Arbeitsverwaltung und den freien Trägern gesehen werden. Lei-
der wurden bisher keine Evaluationsstudien zur Effektivität der Beauftragung Dritter mit den 
Aufgaben aus dem Bereich der Beschäftigungsförderung und der beruflichen Aktivierung 
durchgeführt. Insoweit ist es schwierig einzuschätzen, ob diese Zusammenarbeit reibungslos 
geschieht und zu einer Steigerung der Qualität der arbeitsmarktpolitischen Dienstleistungen 
tatsächlich beiträgt. In europäischen Ländern wird viel Aufmerksamkeit auf die Effektivitäts-
indikatoren der betriebenen aktiven Arbeitsmarktpolitik gelenkt, es wird ständig die Evaluati-
on der Wirksamkeit und der Kosten dieser Politik durchgeführt.  
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Auf Basis solcher Einschätzungen werden die notwendigen Modifizierungen schnellstmöglich 
eingeführt. In Polen werden die komplexen Evaluationsstudien zur aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik noch in unzureichendem Maße durchgeführt (MPiPS 2007d:14). 
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